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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 08/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Sauerstoff





                                                                


Gefahren für Mensch und Umwelt





Brandfördernd! Selbst nicht brennbar.


Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.


Flüssiger Sauerstoff reagiert explosionsartig mit organischen Substanzen, z. B. auch mit Verunreinigungen, wie Fingerabdrücken, Fettspuren etc.


Einatmen von > 75 % Sauerstoffkonzentration kann Übelkeit, Schwindel, Atemnot, Krämpfe verursachen.


Gasflasche enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.


�
�
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln


Für gute Belüftung der Räume sorgen.


Sauerstoff kann von Kleidung aufgenommen werden (Entzündungsgefahr durch Funken oder offene Flammen).


Flaschen gegen Umfallen sichern.


Bei der Arbeit nicht rauchen.


Beim Schweißen und Brennschneiden Schutzbrille tragen.


Sauerstoff nicht zum Ausblasen der Kleidung verwenden! Atmosphäre nicht mit Sauerstoff anreichern.


Keinen Sauerstoff in enge Räume einströmen lassen. Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben u.ä. gelangen lassen.


Körperschutz: Schutzschuhe, Schutzkleidung ist flammenhemmend, verhindert durch Isolation Erfrierungen und Sauerstoff kann im flüssigem Zustand nicht in die Kleidung einfließen.


Augenschutz: Beim Umgang mit komprimiertem Gas ist mindestens eine Gestellbrille mit Seitenschutz erforderlich, beim Umgang mit verflüssigtem Gas ist eine Korbbrille und zusätzlich ein Schutzschirm zu benutzen.


Handschutz: Lederhandschuhe














Verhalten im Gefahrfall





Bei unkontrolliertem Ausströmen von Gas Stahlflasche zudrehen.


Bei Brand Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. 


Ggf. Druckgasflasche aus sicherer Position mit Wasser kühlen.











Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Verletzten an die frische Luft bringen. Mit Sauerstoff durchdrungene Kleidung gut lüften.


Mit Öl und Fett beschmutzte Kleidung sofort entfernen.


Ggf. in stabile Seitenlage bringen, sofort Arzt verständigen.








Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





Unternehmer/Vorgesetzten/Verantwortliche informieren


                                           








Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.











_________                                     ___________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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